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Die Interessensschwerpunkte von Professor Dr. 

iur. Heinrich Hanika (1957) liegen u. a. im Bereich 

Europa-, Pflege- sowie Wirtschaftsrecht. Er forscht 

und lehrt integrativ in gesundheits-, pflege- sowie 

managementbezogenen Studiengängen. 

Seine vielfältigen Forschungsprojekte sowie Publi-

kationen befassen sich insbesondere mit den The-

menfeldern des Europa- und Wirtschaftsrechts, des 

Gesundheits- und Pflegerechts sowie des Heilberufe- 

und Kammerrechts.

Professor Hanika studierte Rechtswissenschaften 

sowie Volkswirtschaftslehre. Er ist u.a. Ansprech-

partner von Landesregierungen, des Deutschen 

Pflegerates und verschiedenen Pflegeverbänden in 

Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Saar-

land sowie Schleswig-Holstein für die Zukunftsauf-

gabe Pflege und Pflegekammern. Aktuell wurde er 

zur rechtswissenschaftlichen Forschungsbeglei-

tung des Gründungsausschusses zur Errichtung 

der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz berufen.





Buchreihe „Management, IT und Recht in der Gesundheitswirtschaft“ 

Die Reihe veröffentlicht Forschungs-, Studien- und Praxisergebnisse, die 

sich auf innovative sowie multi- und interdisziplinäre Thematiken von Ma-

nagement, IT und Recht mit dem Fokus auf die Gesundheitswirtschaft in 

Deutschland, Europa sowie weltweit richten.

Sie bietet Professorinnen und Professoren, Doktorandinnen und Doktoran-

den, Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Akteuren aus 

Gesellschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbänden und Behörden ein Forum, 

mit welchem die Potenziale der Gesundheitswirtschaft für Wachstum, Be-

schäftigung sowie Innovationen wissenschaftsbasiert und praxisorientiert 

dargestellt werden können.
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„Pflege ist nichts für Feiglinge …“

„Die Pflege in Deutschland ist dabei die jahrzehntelange 

Fremdbestimmung abzustreifen und die Selbstbestimmung des 

Berufsstandes in Gestalt von Pflegekammern zu erreichen …“

„Die Gesellschaft, die Landesgesetzgeber sowie die derzeit 

und zukünftig zu Pflegenden und ihre Angehörige sind der 

Berufsgruppe der Pflegenden sehr zu Dank dafür verpflichtet, 

dass diese angesichts der schwierigen Gegenwarts- und 

Zukunftsaufgaben bereit dafür sind, sich vom Staat in die Pflicht 

nehmen zu lassen …“

Statements des Autors
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Vorwort

Die Pflege in Deutschland ist dabei die jahrzehntelange Fremdbestimmung ab-
zustreifen und die Selbstbestimmung des Berufsstandes in Gestalt von Pflegekam-
mern zu erreichen.

Den bedeutenden gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und Versorgungs-
anforderungen an die Pflege standen bisher schmerzhafte Defizite und Versäumnisse 
von Politik und pflegefernen Organisationen gegenüber. Zwar wurde immer wieder 
behauptet, dass es genügend gesellschaftlich legitimierte Organe gäbe, welche die 
Aufgaben, die den Pflegekammern zugedacht sind, wahrnehmen können und keine 
Pflegekammern in Deutschland notwendig seien. 

Hingegen zeigen die nachfolgenden beispielhaften kritischen Themenfelder zu Las-
ten der Pflegeversorgung der Bevölkerung und der Pflegekräfte das jahrzehntelange 
Versagen der „Fremdbestimmer“ in Deutschland auf:

hh Pflegenotstand – bis zu 140.000 fehlende Fachkräfte in der Pflege bis zum Jahr 
20201 und ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 353.000 Plätzen für das Jahr 20302 
(s.a. Kap. XII. 2.1)

hh demografischer Wandel3

hh Überlastung der Pflegenden / prekäre Arbeitsbedingungen

hh Fachfremde bestimmen über Struktur- und Prozessqualitäten der Pflege

hh Pflege partizipiert mangels Selbstverwaltung nicht an demokratischen und  
freiheitssichernden Rechten4

hh „Pflege im Aufbruch“ noch ohne gesicherte Rechts- und Finanzierungsgrund-
lagen

hh unterdurchschnittliche Bezahlung

hh „Vorschläge“ von Fachfremden, wie: Schlecker-Frauen5 und Strafgefangene in 
die Pflege6

hh Deutschland ist noch Schlusslicht in Europa bei der akademischen Pflege(erst)-
ausbildung 

hh abgesenkte Zugangsvoraussetzungen für die dreijährige Pflegeausbildung
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hh Abbau von Ausbildungsplätzen

hh Abbau von Pflegepersonal in Kliniken („Lösungsvorschlag“ aus der Politik: 
Förderung von 15.000 Pflegestellen, wenn Ärzte auf Tariflohnerhöhungen ver-
zichten7)

hh Deutschland ist Schlusslicht in Sachen Personalschlüssel (Studie TU Berlin, 
25.11.2011)8

hh etc.

Bereits hier wird deutlich, dass das komplexe und herausfordernde Themenfeld Pflege 
nichts für „Feiglinge“ ist.9

Glücklicherweise setzt sich endlich die Erkenntnis durch, dass die notwendige Sicherung 
und Überwachung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung darstellt, deren Merkmale leicht zu identifizieren sind:

hh demographische Entwicklung und Fachkräftemangel10

hh Zunahme von chronischen Leiden sowie von multimorbiden, gerontopsycha-
trischen sowie dementen Pflegebedürftigen; psychiatrische-psychosomatische 
Pflege

hh steigende Anzahl von pflegebedürftigen Migranten

hh Unterversorgung aufgrund mangelnder finanzieller Leistungsfähigkeit ganzer 
Bevölkerungsgruppen

hh Verstärkung von Prävention, Prophylaxen sowie Rehabilitationsoffensiven

hh Berufsrecht der Pflege ausarbeiten

hh Reform der Pflegeausbildung voranbringen

hh Neudefinition des Begriffs der Pflegebedürftigkeit umsetzen und finanzieren

hh bedarfsorientierte Personalberechnung sowie pflegerelevante Fallgruppen 
und Leistungsfinanzierung entwickeln

hh Schwarzarbeit legalisieren

hh Verzahnung von Ehrenamt und Pflege fördern

hh Entbürokratisierung in der Pflege gestalten

hh etc.
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Wegen dieser tatsächlichen Gegebenheiten sind die Landesgesetzgeber gut beraten 
nunmehr Pflegekammern legislativ zu errichten.

Die bundesweite Entwicklung hin zur Gründung von Pflegekammern stellt einen 
überfälligen Durchbruch dar, um unmittelbar und mittelbar die Zukunftspotenziale 
der Profession Pflege zu heben. Hierzu zählen folgende Merkmale:

hh 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Gesundheitsversorgung11

hh Pflegeberufe in einem attraktiven Wachstumsmarkt

hh hoher Bedarf an professionellen Pflegefachkräften, daher eine Vielzahl von 
Jobchancen 

hh „Jahre der Pflege“12

hh zunehmende Eigenverantwortlichkeit / Berufsrecht Pflege

hh neue Aufgaben, z. B. § 63 Abs. 3c SGB V

hh hohe Wertschätzung / hohes Sozialprestige / Solidaritätsgewinn

hh Pflegeforschung und -wissenschaft13

hh neue Finanzierungsstrukturen (Kassenpflegerische Vereinigungen!)14

hh verbesserte Honorierung

hh Machtzuwachs

hh gesichertes Mitspracherecht an der Gestaltung unseres Gesundheitswesens

hh notwendige Versorgungssicherheit für BürgerInnen erzwingt Pflegekammern in 
Deutschland und Europa

hh Pflegekammern tragen zum Ansehen des Berufes bei und setzen Maßstäbe,  
die sich positiv auf die Arbeitsbedingungen auswirken

Die Pflegekammern sind für die Bevölkerung notwendig, weil:15

hh sie ein Garant der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung sind

hh sie das Gemeinwohl im Blick hat und die Qualität der pflegerischen Versorgung 
sichern

hh sie zu einem effizienteren Ressourceneinsatz durch höhere Transparenz und  
Verlässlichkeit führen
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hh sie als Beratungs- und Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger  
einen Beitrag zum Verbraucherschutz leisten.

Die Pflegekammern sind für Politik, öffentliche und private  
Einrichtungen notwendig, weil:16

hh sie die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder bündeln,

hh die Pflegekammern Ansprechpartner für alle Belange der Pflege sind,

hh sie kompetente Beratung im politischen Entscheidungsprozess bieten,

hh sie die ordnungsgemäße Berufsausübung der Kammermitglieder im Allgemein-
interesse gewährleisten,

hh sie die Berufsangehörigen in einem Register erfassen und somit die Ausbildungs- 
und Arbeitsmarktsituation in der Pflege besser eingeschätzt werden kann. 

Die Pflegekammern sind für die Pflegenden notwendig, weil:17

hh sie gemeinwohlorientiert die Interessen der Pflegenden gegenüber der  
Öffentlichkeit vertreten,

hh die formelle Gleichstellung, z. B. mit der ärztlichen Standesvertretung 
die Pflegenden in der Gesellschaft aufwertet und stärkt,

hh die Pflegekammern ein Kompetenz- und Servicezentrum darstellen, welche den  
Mitgliedern bei beruflichen Fragen beratend zu Seite stehen,

hh die demokratische Willensbildung der Pflegenden ausgeweitet wird,

hh sie Selbst- statt Fremdbestimmung für die Pflege sichern. 

Bereits das Bundesverfassungsgericht18 hat zur Gründung von Berufskammern und 
den damit verbundenen Anforderungen an die zugewiesenen Aufgaben Folgendes 
ausgeführt:

„Damit sind Aufgaben gemeint, an deren Erfüllung ein gesteigertes Interesse der Ge-
meinschaft besteht, die aber weder allein im Wege privater Initiative wirksam wahr-
genommen werden können noch zu den im engeren Sinne staatlichen Aufgaben 
zählen, die der Staat selbst durch seine Behörden wahrnehmen muss.“

Im Ergebnis geht es um die Ausübung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung 
der Pflegeberufe, für die die Landesgesetzgeber genügend Freiräume lassen müssen.
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Die Gesellschaft, die Landesgesetzgeber sowie die derzeit und zukünftig zu Pflegen-
den und ihre Angehörigen sind der Berufsgruppe der Pflegenden sehr zu Dank dafür 
verpflichtet, dass diese angesichts der schwierigen Gegenwarts- und Zukunftsaufga-
ben bereit dafür sind, sich vom Staat in die Pflicht nehmen zu lassen durch:

hh staatliche Delegation eines eigenständigen Aufgabenbereichs auf die Pflegeberufe 

hh staatliche Gewährung von sachlich definierter Autonomie für die Profession 
Pflege

hh Aufgabenerfüllung der Pflege in Selbstbestimmung unter Grundrechts- und  
Gemeinwohlbindung

Weiterhin sind die Pflegenden bereit auch staatliche Aufgaben zu übernehmen, durch:

hh Zurverfügungstellung pflegerischen Engagements und der damit verbundenen 
staatsentlastenden Verwaltungskraft sowie Problemlösungskapazität (Innovati-
onspotenzial)

hh Übernahme der Finanzierungsverantwortung für die Pflegekammern durch Leis-
tung von Pflichtbeiträgen bei Beibehaltung einer staatlichen Letztverantwortung 
(Rechtsaufsicht)

Dieses Buch geht zurück auf verschiedene Publikationen19, Vorträge20 sowie wissen-
schaftliche Forschungstätigkeiten des Herausgebers und Autors zu verschiedenen eu-
ropa-, kammer- sowie pflegerechtlichen Thematiken mit den entsprechenden beruf-
lichen Bezügen. Hierzu stellten die professionell Pflegenden eine Vielzahl von Fragen 
insbesondere zur Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit von Pflegekammern.

Dieses Buch will diesen Fragen rechtswissenschaftlich, aber auch berufspolitisch 
nachgehen, sie beantworten und den Pflegenden aufzeigen, dass die Potenziale der 
Pflege mit ihren weitreichenden Möglichkeiten und der Nutzen der Berufsangehöri-
gen sowie der pflegerische Mehrwert für die Bevölkerung nicht denkbar wären ohne 
die Errichtung von Pflegekammern.

Weiterhin kann nur durch die Errichtung und die Tätigkeit von Pflegekammern das 
Demokratieprinzip für die Pflegenden verwirklicht werden, denn die Berufsange-
hörigen werden damit staatlicherseits zu vielseitigen Aufgaben und ihrer Wahrneh-
mung ermächtigt.
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Selbstverwaltung durch Kammern kann und soll die demokratische Mitwirkung und 
damit letztlich auch die Idee der Demokratie nachhaltig fördern und verwirklichen.

Die pflegerische Selbstverwaltung durch Kammern kann spürbare und bedenkliche 
Demokratiedefizite mindern.21

Mit diesem Buch soll gerade auch das Verständnis für die Pflegekräfte – als zahlen-
mäßig größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen- mit ihren rund 1,2 Millionen 
Berufsangehörigen – gefördert und gestärkt werden. Die Berufsangehörigen der Al-
ten- und Krankenpflegeberufe tragen längst schon die personelle Hauptlast der Ver-
sorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen.22

Der Autor ist der festen Überzeugung, dass nur in der pflegerischen Selbstverwal-
tung und deren professionellen Funktionsfähigkeit sowie deren pflegespezifischen 
Fort- und Weiterentwicklung in den Ländern, im Bund und in Europa die gemein-
same Zukunft unseres Gesundheitswesens liegen kann.

Sehr unterstützt bei meinem Engagement für dieses Buch und bei meinen rechtswis-
senschaftlichen Forschungsaktivitäten hat mich immer meine Frau Susanne Hanika, 
Dipl.-Geographin (Univ.). Hierfür bin ich ihr sehr dankbar.

Berlin, Budapest, Ludwigshafen/Rhein, 2015  
Heinrich Hanika (Herausgeber und Autor) 

www.h-hanika.eu
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Kurzzusammenfassung

Schlüsselwörter:  
Bundespflegekammer, Pflegekammern in Deutschland und Europa, Demokratie-
prinzip, Selbstbestimmung, Selbstverwaltung

Mit der Errichtung der Pflegekammern in Deutschland können die Berufsangehö-
rigen der Pflege, „die dem Leben gegenüberstehen“ endlich in Eigenverantwortung 
„die rechtlichen Wege suchen und bahnen helfen, um fähig für ihre Lebensaufgabe 
zu werden“ und in Selbstverwaltung ihren „Beruf aufbauen“ und damit genau die 
Forderung von Agnes Karll von 1903 und den zahlreichen weiteren engagierten Pfle-
gekräften in die Tat umsetzen.

Es wird dargestellt, dass gerade die Errichtung und das Tätigwerden von Pflegekam-
mern europarechtlich erwünscht sowie verfassungsrechtlich zulässig ist, die Sicherung 
der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung befördert und den professionell Pfle-
genden die dringend notwendige demokratische und freiheitssichernde Teilhabe in 
unserem korporativ geprägten deutschen Gesundheitswesen zukommen lässt.

Die Hauptziele einer Kammer für Pflegeberufe

hh Sicherung einer sachgerechten professionellen pflegerischen Versorgung für  
Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Bundeslandes nach aktuellen  
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen

hh Schutz der Bevölkerung vor unqualifizierter Pflege

hh Selbstverwaltung des Berufsstandes der Pflegenden

werden ausführlich erläutert.

Der Aufgabenkanon einer Pflegekammer umfasst damit den dezidiert beschriebenen 

klassischen kammertypischen Dreiklang

hh Standesvertretung,

hh Standesförderung und

hh Standesaufsicht.
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Die Übertragung der Verantwortung auf den Berufsstand Pflege resultiert aus der 
Erkenntnis, dass dies die effektivste Steuerungsmöglichkeit darstellt. Nur aus diesem 
Verständnis heraus „lohnt“ es sich für die Gesellschaft, Kammern beizubehalten und 
einzurichten. Der Staat gibt nur Rechte an die Kammern ab, wenn diese auch Pflich-
ten und Verantwortung übernehmen.

Pflegekammern sollten unverzüglich in allen Bundesländern errichtet werden. Kri-
tisch hinterfragt wird, ob die noch abwartenden Landesregierungen, die Landespar-
lamente sowie die Landesbehörden angesichts der gewaltigen Gegenwarts- und Zu-
kunftsaufgaben der Pflege die Aufgabenerfüllungen zur Sicherung der pflegerischen 
Versorgung ihrer jeweiligen Bevölkerung tatsächlich wahrnehmen und durchsetzen 
können. Schließlich fehlt es dort an personellen und sächlichen Ressourcen sowie an 
unmittelbarer Sachnähe und Sachkunde. 

Immer mehr zeigt sich doch, dass staatliche Regelungen kaum in der Lage sind, die 
Komplexität des Gesundheitswesens zu steuern. Die noch abwartenden Länder soll-
ten auch in der Pflege auf mehr Subsidiarität setzen und zunehmend Aufgaben in 
die Selbstverwaltung der professionell Pflegenden legen. Der Staat braucht für die 
Erfüllung besonders wichtiger Staatsaufgaben (Gesundheit und Pflege) zentrale An-
sprechpartner mit hohem Sachverstand.

Nur die funktionale pflegerische Selbstverwaltung verfügt über Entscheidungsträger 
für eine Interessengerechtigkeit und Richtigkeitsvermutung der gefundenen Ergeb-
nisse. Nirgendwo ist doch pflegerisches Sachwissen so kompetent gebündelt wie in 
der Berufsgruppe selbst. Zudem hat die Berufsgruppe selbstverständlich ein großes 
und vitales Interesse an der Einhaltung fachlicher Mindeststandards, da ihre Missach-
tung auf die Berufsangehörigen der Pflege zurückfallen würde.

Aufgezeigt wird auch, dass ausschließlich die Pflegekammern die finanziellen und per-
sonellen Möglichkeiten sowie die Ausdrucksmittel und Einwirkungsmöglichkeiten 
haben, um all den aktuellen Anforderungen an die Sicherstellung der pflegerischen 
Versorgung der Bevölkerung sowie an die Pflegeberufe in adäquater und effizienter 
Art und Weise gerecht zu werden.

Im Ergebnis werden die Pflegekammern zur Emanzipation der Pflege einen essen-
tiellen Beitrag leisten. Allerdings müssen die Pflegenden eine berufspolitische sowie 
schlagkräftige Selbstverwaltungsorganisation aufbauen, um im Hinblick auf die Viel-
zahl der Berufsangehörigen, die sie repräsentieren, zu einer gewichtigen Größe und 
Mächtigkeit im Gesundheitswesen heranzuwachsen. 
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Hierbei bewegen sie sich selbstverständlich nicht in einem rechtsfreien Raum. Daher 
werden neben den berufspolitischen gerade auch die verwaltungswissenschaftlichen 
und rechtlichen Charakterisierungen sowie Verortungen der Pflegekammern im eu-
ropäischen und deutschen Rechtssystem erläutert.

Die pflegerischen Berufe haben ihr Schicksal nunmehr selbstbestimmt in der Hand 
und müssen ihr Kammersystem professionell aufbauen und durch politische Verflech-
tungen in wirksamer Weise zur Geltung bringen. 

Wenn dies gelingt, werden in den nächsten Jahren zum Wohle der gesundheit-
lichen Versorgung der Bevölkerung und der Pflegenden flächendeckend Pflege-
kammern in Deutschland sowie die Bundespflegekammer und Kassenpflegerische 
Vereinigungen entstehen. 

Der Autor ist der festen Überzeugung, dass nur in der pflegerischen Selbstverwaltung 
und deren professionellen Funktionsfähigkeit sowie deren pflegespezifischen Fort- 
und Weiterentwicklung in den Ländern, im Bund und in Europa die gemeinsame 
Zukunft unseres Gesundheitswesens liegen kann.

Prof. Dr. iur. Heinrich Hanika 
www.h-hanika.eu
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„Wir, die als selbstständige, selbstverantwortliche Menschen  

dem Leben gegenüberstehen, sind selbst schuldig, wenn wir nicht 

die rechtlichen Wege suchen und bahnen helfen, um fähig für unsere 

Lebensaufgabe zu werden. 

Wer soll denn unseren Beruf aufbauen, wenn wir es nicht selbst tun.“*

„Die Pflegekammer aktiviert durch das Prinzip der 

Pflichtmitgliedschaft das Potenzial der Pflegeberufe und diese 

können zu einem starken Mitgestalter in unserem verkammerten 

Gesundheitswesen (Ärzte-, Zahnärzte-, Psychotherapeuten-, 

Apotheker-, Tierärztekammern, Sozialversicherungsträger) werden.

Dass dies gelingt, liegt nunmehr an der professionellen 

Vorgehensweise und dem Engagement der Pflegenden selbst.“

Statement des Autors

„Insofern sind die mit der Errichtung von Pflegekammern verbun-

denen Rechte und Pflichten, weniger ein Geschenk als ein Auftrag.“**

* Agnes Karll (25.03.1868–12.02.1927)
**  Martini, Die Pflegekammer - Verwaltungspolitische Sinnhaftigkeit und rechtliche Grenzen, 2004, S. 242.
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Die Forderung nach Selbstverwaltung in der Pflege gibt es bereits seit über 100 Jah-
ren. Immer wieder forderten Pflegende vereinzelt ein gewisses Maß an Autonomie 
und Selbstregulierung ein.23

Auf der Gründungsversammlung der Berufsorganisation für die Krankenpflegerinnen 
Deutschlands definierte Agnes Karll 1903 erstmals das Selbstverständnis der pflege-
rischen Profession und forderte mit folgenden Worten eine selbstbestimmte Berufs-
organisation ein:

„Wir, die als selbstständige, selbstverantwortliche Menschen dem Leben gegen-
überstehen, sind selbst schuldig, wenn wir nicht die rechtlichen Wege suchen 
und bahnen helfen, um fähig für unsere Lebensaufgabe zu werden. Wer soll denn 
unseren Beruf aufbauen, wenn wir es nicht selbst tun.“24 

Dennoch vergingen viele Jahre, bis sich in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts Pflegekräfte wieder für die Errichtung einer Kammer für Pflegeberufe ausspra-
chen. Erstmals auf dem 4. Nationalen Kongress für Krankenpflege 1981 in Ham-
burg formulierten Krankenschwestern und Krankenpfleger das Dilemma der Pflege 
durch die Überfremdung ihres Berufsstands. Begründet wurde dies durch Tätigkeits-
delegationen der Ärzte, fehlende adäquate Stellenplan- oder Ausbildungsnovellierun-
gen sowie die mangelnde Klärung diffuser Rechtssituationen.25

Mitte der Achtzigerjahre entstand daraufhin die „Arbeitsgruppe Münchner Pflege-
kräfte“ (AMP), die sich für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung 
einsetzte. Zusammen mit Pflegeverbänden und Gewerkschaften demonstrierten sie 
bundesweit für grundlegende inhaltliche Veränderungen sowie die Selbstverwaltung 
des Pflegeberufs.26

1989 plädierten leitende Pflegekräfte auf der Delegiertentagung des Bundesaus-
schusses der Arbeitsgemeinschaften der Unterrichtsschwestern und Unterrichts-
pfleger für die Errichtung von Pflegekammern.27

Nachdem sich zu Beginn der Neunziger die „Arbeitsgruppe Münchner Pflegekräfte“ 
AMP in die Pflegegewerkschaft28 und in den Förderverein zur Gründung einer Pfle-
gekammer in Bayern e. V. aufgeteilt hatte, wurden in nahezu allen Bundesländern 
Fördervereine und Initiativgruppen gegründet.29


